
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 02.11.2021
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Mädchen-

Vötig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 68-2021

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

01.12.2021 7 0 0 0

Haupt- und
Finanzausschuss

18.05.2022 7 2 5 0

Stadtrat 01.06.2022 0 0 0 0

GEGENSTAND: Beauftragung des  Bürgermeisters/Gesellschafters  zur  Änderung
des Gesellschaftervertrages  bzw.  der  Satzung  der  Jeßnitzer
Wohnungsgesellschaft mbH  

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Die CDU-Fraktion  des  Stadtrates  hat  mit
Datum vom  22.09.2021  den  Antrag  gestellt,  dass  der  Ortsbürgermeister  der  Stadt
Raguhn einen  ständigen  Sitz  im  Aufsichtsrat  der  Jeßnitzer  Wohnungsgesellschaft
mbH, der  Tochtergesellschaft  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz,  erhält.  (Anlage  1  -
Beschlussantrag CDU-Fraktion)

Dies bedarf  einer  Änderung  der  Satzung  der  JWG  mbH,  die  per
Gesellschafterbeschluss einzuleiten  ist.  Gem.  §  131  Abs.  1  KVG  LSA  vertritt  der
Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister)  die  Kommune  (Stadt  Raguhn-Jeßnitz)  in
der Gesellschafterversammlung von Unternehmen des Privatrechts (JWG mbH).  Die
Kommune (hier:  Stadt  Raguhn-Jeßnitz)  ist  berechtigt,  seinen  Vertretern  Weisungen
zu erteilen.

Um die Satzungsänderung herbeizuführen,  muss demnach zunächst der Stadtrat  als
Dienstvorgesetzer des  Bürgermeisters,  diesem per  Beschluss  einen  entsprechenden
Auftrag erteilen.   

Gesetzliche
Grundlagen:

§§ 45 Abs. 5, 131 KVG LSA  

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
Kosten für die notariell zu
beurkundende Änderung

der Satzung der JWG
sowie Kosten für

zusätzliche
Aufwandsentschädigungen

 nach Satzungsänderung
(Kosten muss die JWG

tragen)

 

EAnw Ja N



BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz beauftragt den
Bürgermeister als Gesellschafter der Jeßnitzer Wohnungsverwaltung mbH folgenden
Gesellschafterbeschluss in einer Gesellschafterversammlung herbeizuführen:

Die Satzung der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH, in ihrer derzeit geltenden
Fassung, wird durch Änderung des Gesellschaftervertrages wie folgt ergänzt bzw.
geändert:

§ 7 Aufsichtsrat, Bestellung, Zusammensetzung

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus maximal 6 Personen besteht.
    Die Ortsbürgermeister der Städte Jeßnitz (Anhalt) und Raguhn sind immer
    Mitglieder des Aufsichtsrates.   

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


